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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem IMS regeln wir das Verfahren für die Aufnahme einer Pflegefachhelferausbildung an 
Berufsfachschulen neu.  
 
Ziel der Pflegefachhelferausbildung (Krankenpflege bzw. Altenpflege) ist die anschließende praktische 
Tätigkeit als Krankenpflegehelfer oder Altenpflegehelfer. Die an die Berufsausbildung anschließende 
Tätigkeit in der Krankenpflegehilfe oder Altenpflegehilfe bedarf jedenfalls einer 
Beschäftigungserlaubnis.  
 
Davon unberührt bleibt die Frage, ob bereits die Ausbildung selbst einer Beschäftigungserlaubnis 
bedarf, was naheliegend ist. Derzeit wird in Abstimmung mit dem Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus und unter Beteiligung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege geprüft, ob es sich bei 
der einjährigen Pflegefachhelferausbildung an Berufsfachschulen für Krankenpflegehilfe und 
Altenpflegehilfe um eine Beschäftigung handelt, die bei Asylbewerbern und Geduldeten einer 
Beschäftigungserlaubnis bedarf. 
 
Personen, die einem gesetzlichen Beschäftigungsverbot unterliegen und eine 
Pflegefachhelferausbildung an einer Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe oder Altenpflegehilfe 
absolvieren, dürfen anschließend nicht in ihrem Beruf arbeiten. Eine solche Ausbildung wäre daher 
rein theoretischer Natur, eine praktische Ausübung ist in Deutschland aufgrund des gesetzlichen 
Beschäftigungsverbotes nicht möglich. 
 
Um derartige, für alle Seiten unbefriedigende Situationen so weit als möglich zu vermeiden, haben 
sich das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration und das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus unter Beteiligung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege ab sofort 
auf ein Abstimmungsverfahren zwischen Berufsfachschulen für Krankenpflegehilfe und 
Altenpflegehilfe und den Ausländerbehörden verständigt:  
 
Die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) dient hierbei den Berufsfachschulen ihres Regierungsbezirks 
als zentraler Ansprechpartner. Dieses Vorgehen hat sich bereits in vergleichbaren Konstellationen 
bewährt (vgl. IMS vom 15.02.2018 zur Aufnahme eines Berufsschulgrundjahres, Az. 2081-1-8-19). 
 
1. Anfrage der Berufsfachschule bei der ZAB  
Möchte ein Asylbewerber oder Geduldeter eine Pflegefachhelferausbildung für Krankenpflegehilfe und 
für Altenpflegehilfe beginnen, fragt die Berufsfachschule vor Aufnahme des Betreffenden in die 
Pflegefachhelferausbildung bei der ZAB des jeweiligen Regierungsbezirks an, ob aus 
ausländerrechtlicher Sicht Einwände gegen die Aufnahme im Hinblick auf eine erforderliche 
Beschäftigungserlaubnis bestehen.  
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